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Innovationsfonds der Stadt Vechta 
 

1. Förderzweck 
Der „Innovationsfonds Sportentwicklung“ der Stadt Vechta fördert gezielt Projekte, die 
neue, zukunftsweisende Ansätze und Prozesse in der Entwicklung von Sport und Be-
wegung sowie der Vereinsentwicklung anstoßen, um einen „Sport für alle“ zu fördern. 
 
 
2. Geförderte Themen 
Durch inhaltliche Schwerpunkte fokussiert die Stadt Vechta in ihrer Förderstrategie 
Themenfelder, die für die Sport-, Vereins- und Stadtentwicklung besonders relevant 
sind. 

Der aus Vertretern der Sportvereine, des Kreissportbundes Vechta und der Verwaltung 
bestehende Arbeitskreis „Sport in Vechta“ berät den Fachdienst Bildung, Familie, Ju-
gend und Sport im Falle von Änderungsbedarf hinsichtlich des Innovationsfonds. 

Es gelten folgende Schwerpunkte: 
 
2.1 Innovationen im Sport- und Bewegungsangebot 

Sportvereine sind ein wichtiger Teil der Bürgergesellschaft. Eine hohe Bindungskraft 
zwischen den Vereinen und den Bürgerinnen und Bürgern durch attraktive, bedarfs- 
sowie nachfrageorientierter Angebote sind eine wesentliche Voraussetzung für eine 
positive Entwicklung des Sports und der Vereine. 

Neue innovative Sport- und Bewegungsangebote, die aktuelle Trends und Entwicklun-
gen aufnehmen, können auf dem Wege der Anteilsfinanzierung in Hohe von 50 % 
gefördert werden. Voraussetzung ist die Vorlage einer Projektskizze, in der Zielstel-
lung, innovativer Ansatz sowie ein konkreter Zielgruppenbezug beschrieben werden. 
Die maximale Höhe der Förderung beträgt 1.000 Euro. 

Förderfähige Ausgaben im Rahmen einer Anteilsfinanzierung sind: 

 Mehraufwand für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Trainer*innen bzw. 
Übungsleiter*innen 

 Mehraufwand Honorare für Trainer*innen bzw. Übungsleiter*innen mit Lizenz-Aus-
bildung, 

 besondere angebotsbezogene Sportmaterialien, 

 Mehraufwand für Nicht-Mitgliederversicherungen, 

 projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Gestaltung und Druck von Werbemitteln, 
Digitalisierung des Angebots). 
 
 

2.2 Sport und Bewegung zum fit und gesund bleiben 

Vor dem Hintergrund demografischer und sozialer Entwicklungen in einer zunehmend 
bewegungsarmen Lebenswelt hat die Förderung von Bewegung große Bedeutung für 
Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger. 

Neue gesundheitsorientierte Sport- und Bewegungsangebote können auf dem Wege 
der Anteilsfinanzierung von 50 % der förderfähigen Ausgaben unterstützt werden. Die 
maximale Höhe der Förderung beträgt 1.000 Euro. 

Veranstaltungen wie Tage der offenen Tür, Willkommenscafés, interkulturelle Frauen-
sporttage, in deren Mittelpunkt das Themenfeld „Integration und Sport“ steht, können 
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unterstützt werden. Ebenso zählen hierzu gesellige Aktivitäten (z. B. Ausflüge), die die 
regulären Sport- und Bewegungsangebote erweitern. 

Förderfähige Ausgaben im Rahmen einer Anteilsfinanzierung sind: 

 Mehraufwand für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Trainer*innen bzw. 
Übungsleiter*innen 

 Mehraufwand angebotsspezifische Honorare für Trainer*innen bzw. Übungslei-
ter*innen mit Lizenz-Ausbildung 

 besondere angebotsbezogene Sportmaterialien, 

 Mehraufwand für Nicht-Mitgliederversicherungen, 

 projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Gestaltung und Druck von Werbemit-
teln, Digitalisierung des Angebots). 

Vereine, die am Programm „Zielgruppenorientierte Bewegungs- und Gesundheitsför-
derung“ des Landessportbundes Niedersachsen teilnehmen, werden mit einer Festbe-
tragsfinanzierung in Höhe von 300 Euro pro Kalenderjahr gefördert. Grundlage für die 
Zuwendung ist der schriftliche Nachweis der Anerkennung der Teilnahme am Landes-
programm eines jeden Jahres.  
 
 
2.3 Gewinnung älterer Menschen 

Für die zahlenmäßig größer werdende Gruppe der älteren Menschen bedeutet Sport 
und Bewegung neben sozialer Teilhabe und der Integration in soziale Bezüge eine 
Möglichkeit, auch im Alter gesund und fit zu bleiben. 

Für eine Ausweitung und Ausdifferenzierung des Sport- und Bewegungsangebots kön-
nen Projekte von Sportvereinen, die explizit zielgruppenspezifische Angebote für ältere 
Menschen enthalten mit einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 50 % gefördert werden. 
Die maximale Höhe der Förderung beträgt 1.000 Euro. 

Förderfähige Ausgaben im Rahmen einer Anteilsfinanzierung sind: 

 Mehraufwand für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Trainer*innen bzw. 
Übungsleiter*innen 

 Mehraufwand für angebotsspezifische Honorare für Trainer*innen bzw. Übungslei-
ter*innen mit Lizenz-Ausbildung, 

 besondere angebotsbezogene Sportmaterialien, 

 Mehraufwand für Nicht-Mitgliederversicherungen, 

 projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Gestaltung und Druck von Werbemit-
teln, Kosten zur Digitalisierung des Angebots). 

Vereine, die am Programm „AGIL – Sport mit Älteren“ des Landessportbundes Nieder-
sachsen teilnehmen, werden mit einer Festbetragsfinanzierung in Höhe von 300 Euro 
pro Kalenderjahr gefördert. Grundlage für die Zuwendung ist der schriftliche Nachweis 
der Anerkennung der Teilnahme am Landesprogramm eines jeden Jahres.  
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2.4 Gewinnung von Menschen mit Beeinträchtigungen  

Alle Bürgerinnen und Bürger sollen die gleichen Chancen auf Teilhabe am Sport ha-
ben. Zur Verbesserung des Zugangs und der Ausweitung des Angebots inklusiver so-
wie zielgruppenspezifischer Angebote fördert die Stadt Vechta Projekte von Sportver-
einen, die sich explizit an Menschen mit Beeinträchtigungen wenden bzw. Inklusion 
anstreben. 

Entsprechende neue Projekte, die Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte 
Teilnahme am Sport ermöglichen, können im Rahmen einer Anteilsfinanzierung in 
Höhe von 50 % gefördert werden. Die maximale Höhe der Förderung beträgt 1.000 
Euro. 

Förderfähige Ausgaben im Rahmen einer Anteilsfinanzierung sind: 

 besonderer Sportmaterialbedarf, 

 Mehraufwand für angebotsspezifische Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Trai-
ner*innen bzw. Übungsleiter*innen 

 Mehraufwand bei Inanspruchnahme angebotsrelevanter Dienstleistungen (z. B. Ge-
bärdendolmetscherdienste), 

 besondere angebotsbezogene Materialien zur Unterstützung der Angebote, 

 Mehraufwand bei Fahrtkosten zu Training bzw. Wettkampf (z. B. Transport). 
 
 
2.5 Gewinnung Berufstätiger und Alleinerziehender 

Zeitliche Verpflichtungen in Beruf und Privatleben stellen ein großes Hindernis für die 
Teilnahme an Sport- und Bewegungsangeboten dar. Mit mehr offenen Angeboten, die 
eine flexiblere Teilnahme ermöglichen, möchte die Stadt den Zugang zum Sportver-
einsangebot für diese Zielgruppen erleichtern. 

Hierzu können neue Projekte von Sportvereinen, die beispielsweise offene Angebote 
(z.B. „offene Sporthalle“) bieten, im Rahmen einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 
50 % gefördert werden. Die maximale Höhe der Förderung beträgt 1.000 Euro. 
 
Förderfähige Ausgaben im Rahmen einer Anteilsfinanzierung sind: 

 Mehraufwand für Nicht-Mitgliederversicherungen, 

 besondere angebotsbezogene Sportmaterialien, 

 projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Gestaltung und Druck von Werbemit-
teln, Kosten zur Digitalisierung des Angebots). 

 
 
2.6 Förderung der interkulturellen Öffnung 

Der Sport kann durch seine integrative Kraft die Integration von Menschen aus ande-
ren Kulturen in der Vechtaer Stadtgesellschaft fördern. 

Projekte, die sich speziell auf die Ansprache von Menschen aus anderen Kulturen und 
Herkunftsländern richten, können auf dem Wege der Anteilsfinanzierung von 50 % der 
förderfähigen Ausgaben unterstützt werden. Die maximale Höhe der Förderung be-
trägt 1.000 Euro.  
 
Förderfähige Ausgaben im Rahmen einer Anteilsfinanzierung sind: 

 Mehraufwand für angebotsspezifische interkulturelle Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen für Trainer*innen bzw. Übungsleiter*innen, 
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 Mehraufwand für Nicht-Mitgliederversicherungen, 

 projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Gestaltung und Druck von Werbemitteln, 
Kosten zur Digitalisierung des Angebots, Übersetzung in andere Sprachen), 

 Kosten für Dolmetschertätigkeiten. 
 
Sportvereine, die sich an einem Bundes- oder Landesprogramm zur Förderung der 
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund als Stützpunktverein beteiligen 
und anerkannt werden, können mit einem pauschalen Betrag von 300 Euro pro Kalen-
derjahr gefördert werden. Grundlage für die Zuwendung ist der schriftliche Nachweis 
der Anerkennung an einem Landes- oder Bundesprogramm eines jeden Jahres.  
 
 
2.7 Förderung der Bewegungsaktivität von Kleinkindern 

Bewegung gilt über die Motorik hinaus als wesentlicher Faktor der (früh-)kindlichen 
Entwicklung. Die Stadt Vechta möchte die Zugangschancen zu solchen Angeboten 
verbessern und auf diese Weise die Rahmenbedingungen für ein gesundes, soziales 
und entwicklungsförderndes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen fördern. 

Neue Projekte, die sich mit spezifischen Angeboten an die Zielgruppe der unter 3-
Jährigen wenden, können mit einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 50 % gefördert 
werden. Die maximale Höhe der Förderung beträgt 1.000 Euro. 

Förderfähige Ausgaben im Rahmen einer Anteilsfinanzierung sind: 

 Mehraufwand für angebotsspezifische Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Trai-
ner*innen bzw. Übungsleiter*innen, 

 Mehraufwand Honorare für Trainer*innen bzw. Übungsleiter*innen mit Lizenz-Aus-
bildung, 

 besondere angebotsbezogene Sportmaterialien. 
 
 
2.8 Förderung engagementfreundlicher Strukturen  

Die Lebenssituation in einer Stadt hängt wesentlich vom Engagement ihrer Bürgerin-
nen und Bürger für diese ab. Je aktiver diese sich in die Gestaltung ihrer eigenen Le-
bensbedingungen einbringen, desto mehr entspricht das Ergebnis den Wünschen der 
Menschen und sorgt für eine steigende Lebensqualität und Zufriedenheit der Einwoh-
nerinnen und Einwohner. 

Die Bevölkerung der Stadt Vechta ist durch einen Zuzug von Neubürgerinnen und 
Neubürgern gekennzeichnet. Für ihre Integration in ein von gegenseitigem Respekt, 
Toleranz und Miteinander geprägtes Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger 
verfolgt die Stadt das Ziel, durch Möglichkeiten des Engagements und der Mitgestal-
tung Begegnung und Austausch zu fördern. Engagement in und für die eigene Freizeit 
bzw. das eigene Lebensumfeld bietet Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, des Aus-
tausches sowie des Einbringens von Ressourcen Aller für ein lebendiges und attrakti-
ves Vechta. 

Gleichzeitig sollen die Vereine in ihren eigenen Bemühungen unterstützt werden, eine 
engagementfreundliche Kultur sowie Strukturen zu entwickeln, die das ehrenamtliche 
Engagement als wichtige Ressource der Vereine fördern. 

Vereine, die am Programm „EngagementFÖRDERUNG" des Landessportbundes Nie-
dersachsen teilnehmen, werden mit einer Festbetragsfinanzierung in Höhe von 500 
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Euro pro Kalenderjahr gefördert. Grundlage für die Zuwendung ist der schriftliche 
Nachweis der Anerkennung der Teilnahme am Landesprogramm eines jeden Jahres. 

  
 

2.9 Förderung von Vernetzung und Synergien 

Sportvereine leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur sozialen Identität, zur Integra-
tion und zur lokalen Verbundenheit in den Stadtteilen. Kooperationen der Sportvereine 
mit anderen Sportvereinen, Kindertagesstätten, Schulen, aber auch mit Stadtteilverei-
nen, sozialen Trägern oder Kultureinrichtungen werden angestrebt.  

In Kooperation entwickelte und umzusetzende innovative Sportangebote erhalten auf 
dem Wege der Anteilsfinanzierung eine im Vergleich zu Einzelanträgen um 25 % er-
höhte Förderung. Voraussetzung ist die Vorlage einer gemeinsamen Vereinbarung in 
der Inhalt, Zielstellung und individuelle Beiträge der Vereine in der Kooperation be-
schrieben werden. 

In Kooperation geplante und umgesetzte Projekte werden bevorzugt bei der Vergabe 
von Nutzungszeiten für die städtischen Sportanlagen berücksichtigt. 

 

 

 
 
 
 

 


